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Einleitung: Deutsche Verfassungs reform 
und Europäische Union 

Im Zuge der Vereinigung Deutschlands rückte ein Thema erneut in den Vor-
dergrund des öffentlichen Interesses, das schon in der alten Bundesrepublik 
periodisch auf der politischen Tagesordnung erschienl: die Reform des 
"Provisoriums" Grundgesetz. Der Einigungsvertrag2 enthielt in seinem Art. 5 
eine Empfehlung der Regierungen der beiden Vertragsparteien an die gesetz-
gebenden Körperschaften des vereinten Deutschlands, sich innerhalb von zwei 
Jahren mit den im Zusammenhang mit der deutschen Einigung aufgeworfenen 
Fragen zur Änderung oder Ergänzung des Grundgesetzes zu befassen. Daher 
wurde 1992 die sogenannte Gemeinsame Verfassungskommission gebildet, die 
sich aus je 32 Mitgliedern von Bundesrat und Bundestag zusammensetzte. Die 
ersten Beschlüsse der Kommission beschäftigten sich aber nicht etwa mit den 
in Art. 5 Einigungsvertrag ausdrücklich genannten Themen - Bund-Länder-
Verhältnis, Neugliederung des Raumes Berlin-Brandenburg, Aufnahme von 
Staatszielbestimmungen, sowie der Frage einer Anwendung des Art. 146 GG 
und der Notwendigkeit einer Volksabstimmung - sondern nahmen sich des 
Themas Grundgesetz und Europäische Union an. Dieses erwies sich als not-
wendig, weil die Ereignisse der deutschen Vereinigung zeitlich mit einem 
Meilenstein auf dem Weg zu einer fortschreitenden Integration der in der Eu-
ropäischen Gemeinschaft vereinigten Völker zusammentrafen: dem Abschluß 
des Vertrages von Maastricht zur Begründung der Europäischen Union? 

Das auf den ersten Blick zufiilIige Zusammentreffen deutscher und europäi-
scher Reformbestrebungen steht tatsächlich in einem inneren Zusammenhang: 
Als sich am 09./10.12.1991 die europäischen Staats- und Regierungschefs nach 
vorangegangenen einjährigen Verhandlungen im niederländischen Maastricht 
trafen, waren sie willens, die Konsequenzen, die sich rur die Europäischen 
Gemeinschaften aus den Umwälzungen in Osteuropa seit 1989 ergaben, durch 

1 Vgl. nur die im Jahre 1970 vom Deutschen Bundestag eingesetzte Enquete-Kommission 
"Verfassungsrefonn" (Schlußbericht in BT- Dr. 7/5924). 

2 BGBI1990 11 S. 891. 
3 ABI EG 1992 Nr. C 191; BGBIII1992 S. 1253. 
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den Abschluß eines integrationsllirdernden Vertrages zu ziehen. Die Vereini-
gung Deutschlands fllhrte in den Öffentlichkeiten der übrigen Mitgliedstaaten 
vielfach zu Irritationen. Man glaubte das größer gewordene Deutschland nur 
durch eine verstärkte Einbindung in die Europäische Gemeinschaft vor einem 
Rückfall in antidemokratische Traditionen bewahren zu können.4 Dem ent-
sprach auf deutscher Seite das Bestreben, den europäischen Partnern den unge-
brochenen Integrationswillen Deutschlands zu demonstrieren. 

Der am 07.02.1992 unterzeichnete Vertrag enthält inhaltlich in groben Zügen 
die folgenden Beschlüsses: Nach der Auftaktbestimmung des Art. A EUV wird 
durch den Maastrichter Vertrag die Europäische Union begründet, die auf ei-
nem sog. "Drei-Säulen-Konzept" beruht.6 Den Kern der Union und damit, um 
im Bilde zu bleiben, ihre erste Säule stellen die drei fortbestehenden Europäi-
schen Gemeinschaften EG (deren verbreiterte Kompetenzgrundlage durch die 
Umbennenung von der EWG zur EG unterstrichen wird), EAG und EGKS dar. 
Die zweite Säule repräsentiert die Intergouvernementale Zusammenarbeit in 
der Außen- und Sicherheitspolitik, die dritte Säule die ebenfalls intergouver-
nemental ausgestaltete Zusammenarbeit im Bereich der Innen- und Justizpoli-
tik. Die Gemeinschaften und die Bereiche der Zusammenarbeit werden durch 
einen gemeinsamen institutionellen Rahmen verknüpft (Art. C EUV), der die 
Kohärenz und Kontinuität aller Maßnahmen der Union gewährleisteten sol1.7 
Eingefllhrt wird desweiteren eine Unionsbürgerschaft (Art. 8 ff. EGV), die 
zwar keine neue Staatsangehörigkeit begründet8, aber den EU-Bürgern einige 
Rechtspositionen, wie das kommunale Wahlrecht und ein al1gemeines Aufent-
haltsrecht in der Gemeinschaft, garantiert. Eine Innovation stellt auch die ver-
tragliche Verankerung des Subsidiaritätsprinzips in Art. 3 b Abs. 2 EGV dar.9 

Eine Verstärkung erfuhren schließlich die Rechte des Europäischen Parlaments 
durch die Möglichkeit der Einsetzung von Untersuchungsausschüssen nach 
Art. 138 c EGV und Petitionsausschüssen nach Art. 138 d EGV. Die Mitbe-
stimmungsbefugnisse im Bereich der materiellen Gesetzgebung werden durch 

4 Oppermann I Classen, NJW 1993, S. 5 (6 0; Oppermann, in: Hrbek (Hrsg.): Maastricht, 
S. 103 (104); Kees, in: Gramlich u.a. (Hrsg.), Währungsunion, S. 19 (20). 

S Näher zum Inhalt des EUV: Blanke, DÖV 1993, S. 412; Seidel, EuR 1992, S. 125; Bleck-
mann, OVBI [992, S. 335; einen Überblick uber die unUbersehbare Lit. zu den Maastrichter 
BeschlUssen gibt Ever[ing, OVBI [993, S. 936 Fn. [. 

6 Seidel, EuR 1992, S. 125; vgl. auch Magiera, Jura 1994, S. I (6). 
7 Seidel, a.a.O. 
8 Oppermann I Classen, NJW [993, S. 5 (9). 
9 Zur Bedeutung des Subsidiaritlltsprinzips im Bereich der Währungsunion vgl. Abschnitt G. 

11. 
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das Mitentscheidungsverfahren (Art. 189 b EGV) gestärkt. Einen wichtigen 
Schritt in Richtung auf die Parlamentarisierung der EU stellt das neu eingerich-
tete Zustimmungsrecht des Parlaments bei der Ernennung der Kommission 
dar. lo Erwähnenswert sind schließlich Kompetenzerweiterungen, wie Z.B. die 
Einftlgung eines Titel IX über die Kultur in der EG und die Einrichtung eines 
Regionalausschusses mit Vertretern der regionalen Gebietskörperschaften 
(Art. 198 a ff. EGV). Thematischer Schwerpunkt oder "harter Kern"" des 
Maastricht-Vertrages sind jedoch die Beschlüsse zur Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion. Nach Art. 105 ff. EGV wird die Geldpolitik in der EU künftig von 
einem Europäischen System der Zentralbanken (ESZB) betrieben, an dessen 
Spitze die Europäische Zentralbank steht, weIcher die nationalen Zentralbanken 
als integraler Bestandteil des Systems zugeordnet werden. Diese institutionellen 
Neuerungen auf dem Gebiet der Geld- bzw. Währungspolitik wurden in der 
wissenschaftlichen Literatur allgemein als bahnbrechend empfunden, weil die 
Geld- und Währungspolitik mit allen zugehörigen Kompetenzen der EU unmit-
telbar überantwortet wird.'2 Mit der Währungsunion werde erstmals "die Ver-
gemeinschaftung eines Kernbereichs der nationalen Staatlichkeit versucht". IJ 

Vor diese unionsrechtlichen Vorgaben gestellt, war nun die erste Aufgabe 
der Gemeinsamen Verfassungskommisssion, auf nationaler verfassungs-
rechtlicher Ebene die Voraussetzungen rur die Ratifikation des Maastrichter 
Vertrages zu schaffen.'4 Die Kommission empfahl zu diesem Zweck die Ein-
ftlhrung eines neuen Art. 23 GG als speziellen Integrationshebel's zugunsten 
der Europäischen Union und Änderungen der Art. 24, 26, 50, 52, 45, 88, 
115 e Abs. 2 S. 2 GG.16 Gegenstand der vorliegenden Untersuchung soll die 
Änderung des Art. 88 GG, des Bundesbank-Artikels, sein. Der bis dato un-
veränderte Art. 88 GG a. F. diente als verfassungsrechtliche Grundlage der 
Tätigkeit der Deutschen Bundesbank, die sich seit ihrer Gründung überwie-
gend sehr erfolgreich um den ihr durch § 3 BBankG übertragenen Auftrag ge-
kümmert hat, den Geldumlauf und die Kreditversorgung der Wirtschaft mit 
dem Ziel der Währungssicherung zu regeln. Die Bedeutung der Änderung des 

10 Vgl. Art. 158 Abs. 2 EGV. 
11 Oppermann / Classen, NJW 1993, 5 (7). 
12 Seidel, in: FS Bömer, S. 417 (417 und 421); Herdegen, EuGRZ 1992, S. 589; Tettinger, 

EWS 1992, S. 321. 
13 Oppermann, in: Hrbck (Hrsg.), Maastricht, S. 103 (109). 
14 Scholz, NVwZ 1993, S. 817 (819). 
15 Dcr ßegrifTwurde von Ipsen in Bezug auf Art. 24 Abs. I GG geprägt, vgl. EGR, S. 58. 
16 Vgl. die Empfehlungen der GVK in BT-Dr. 12/6000, S. 15-18. 


